
Kann man den Vertrag unmittelbar nach der UPP
auflösen und direkt an einer anderen Schule
anfangen?
Beitrag von „Bo_Hansen“ vom 11. Mai 2015 16:28

Hallo,

die Frage steht ja bereits in der Überschrift.

Ausgangssituation: eine Übernahme an meiner Schule ist unsicher und ich kenne eine andere
Schule,
die mich (potentiell) gerne hätte, und wenn, am liebsten frühstmöglich.

Habe Anfang September UPP und ich frage mich, ob ich bis zum 31.10. dann meinen Vertrag an
der Ausbildungsschule erfüllen muss
oder ob eine einvernehmliche Vertragsauflösung möglich wäre (z.B. zum 15.09.)?

Wenn ja, wie kurzfristig wäre dies möglich und was ist dabei alles zu beachten? Und kann ich
dann direkt an der neuen Schule anfangen,
sofern diese eine Stelle ausschreiben konnte?

Ich würde mich über Euren Rat freuen   

Grüße
Bo Hansen
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